
wird die Bereitschaft gefördert, rationell mit Ener
gie, Rohstoffen und Material umzugehen. Normen 
und Kontingente strikt einzuhalten, fehlerfreie und 
qualitätsgerechte Produktion zu gewährleisten so
wie Brände, Havarien und Störungen zu vermeiden. 
Die strenge Einhaltung und kluge Nutzung des Wirt
schaftsrechts in den Betrieben und Kombinaten 
trägt zum planmäßigen Verlauf des volkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozesses, zu hoher Kontinui
tät der Produktion und zum sparsamen Einsatz der 
Ressourcen bei. Das Arbeits- und Neuererrecht ist 
Leitern und Gewerkschaftsfunktionären ein wichti
ges Mittel zur Förderung der Initiative und Tatkraft 
der Werktätigen, insbesondere bei der sozialisti
schen Rationalisierung. Gesellschaftliche und per
sönliche Interessen werden dabei eng miteinander 
verbunden.
Nicht zu übersehen ist die bedeutende Rolle, die 
Recht und Gesetzlichkeit bei der Vermeidung von 
Verlusten und Störungen in der Volkswirtschaft, 
beim Umweltschutz und bei der Sicherung unseres 
Nationalreichtums spielen. Steigende Produktion 
und wachsende Grundfonds in Industrie und Land
wirtschaft des Kreises und eine große Anzahl von 
Baustellen bei der weiteren Realisierung unseres 
Wohnungsbauprogramms bedürfen auch ihres zu
nehmenden Schutzes.
Von Bedeutung ist die Vorbildwirkung der Leiter. 
Kreisleitung und Grundorganisationen wollen si
chern, daß in den Betrieben die Leiter aller Ebenen 
das Recht beispielgebend einhalten und für seine 
Durchsetzung sorgen, erzieherisch auf die Werktäti
gen einwirken, deren Vorschläge und Hinweise je
derzeit beachten.
Die im Kreis Annaberg bei den Leitungen der 
Grundorganisationen gebildeten Kommissionen für 
Arbeits- und Produktionssicherheit garantieren eine 
konsequente Parteikontrolle und eine hohe politi
sche Wirksamkeit.

Überzeugende Rechtspropaganda

3. In der politischen Führungstätigkeit ist zu si
chern, daß Recht und Gesetzlichkeit für die Her
ausbildung sozialistischer Beziehungen zwischen 
den Menschen stärker genutzt werden. Alle Bür
ger sollen bewußt und aktiv sowohl im Gefühl ihrer 
Pflichten für die Gesellschaft und den Staat als 
auch im Wissen um ihre umfangreichen Rechte 
handeln. Je verantwortungsbewußter sie ihre ge
setzlichen Pflichten gegenüber der Gesellschaft 
wahrnehmen, je gewissenhafter ihre Rechte ge
wahrt werden, urn so mehr werden Ehrlichkeit und 
Verantwortungsbewußtsein, Geborgenheit und Lei
stung gefördert.
Wichtige Seiten im Zusammenleben der Bürger re
geln die Stadt- und Gemeindeordnungen. Die örtli
chen Staatsorgane widmen ihnen noch mehr Auf
merksamkeit. Damit aus eigener Kraft in Ordnung

gebracht wird, was noch nicht in Ordnung ist, wer
den in der Bürgerinitiative „Schöner unsere Städte 
und Gemeinden - Mach mit!" gemeinsam mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front noch mehr Bür
ger dafür mobilisiert. Dem Wort der Bürger, ihren 
Interessen und Bedürfnissen wird besondere Be
achtung geschenkt. Bei Verstößen gegen die Stadt- 
und Gemeindeordnungen gilt es, die Kraft der öf
fentlichen Meinung und gesellschaftlich-erzieheri
scher Maßnahmen stärker zu nutzen. 
Rechtspropagandistische und rechtserzieherische 
Tätigkeit der Staatsorgane und der Massenorga
nisationen ist fester Bestandteil der ideologischen 
Arbeit. Sie richtet sich verstärkt darauf, daß die Ver
fassung der DDR, das sozialistische Arbeits-, Zivil
und Familiengesetz genutzt werden, sozialistische 
Beziehungen auch im Arbeits- und Freizeitbereich 
weiter auszubilden. Große Beachtung verdient die 
Ausprägung der staatsbürgerlichen Verantwortung 
der Jugendlichen, die konsequente Einhaltung der 
Bestimmungen des Kinder- und Jugendschutzes. 
Durch vielfältige und differenzierte rechtserzieheri
sche Arbeit und durch überzeugende Entscheidun
gen der örtlichen Staatsorgane sowie der Gerichte 
wird bewirkt, solche elementaren Voraussetzungen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens wie gegen
seitige Achtung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Dis
ziplin und Ordnungssinn zu stabilen Gewohnheiten 
herauszubilden. Damit im Zusammenhang steht die 
Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Verhal
tensweisen und Erscheinungen, die unserer soziali
stischen Gesellschaftsordnung wesensfremd sind. 
Dauerhafte Ergebnisse beim Vorbeugen von 
Rechtsverletzungen, Störungen und Verlusten hän
gen wesentlich davon ab, wie die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Räte noch enger mit den Ju
stiz- und Sicherheitsorganen, den Leitern der Be
triebe und Einrichtungen sowie den zahlreichen eh
renamtlichen Kräften Zusammenwirken, also den 
VP-Helfern, Angehörigen der freiwilligen Feuer
wehr, Mitgliedern der Konflikt- und Schiedskom
missionen, FDJ-Ordnungsgruppen und -Kontrollpo
sten, VS-Kontrollgruppen, Mitgliedern von Sicher
heitsaktiven in den Betrieben, Wohngebieten und 
anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Zur Gewährleistung von Gesetzlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit besitzt der Kreistag Annaberg ein 
Programm, das jetzt präzisiert wird. Dabei sind 
Festlegungen zur wirksamen Durchsetzung der 
Stadt- und Gemeindeordnungen sowie zur weiteren 
Vermittlung aufgabenbezogener Rechtskenntnisse 
an die Abgeordneten und Mitarbeiter des Staatsap
parates zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich auch, 
die Erfahrungen der lebensverbundenen Arbeit der 
Ständigen Kommission für Ordnung und Sicherheit 
des Kreistages bei der Festigung der Gesetzlichkeit 
in den Betrieben auf die entsprechenden Ständigen 
Kommissionen der Stadtverordnetenversammlun
gen und Gemeindevertretungen zu übertragen.
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